








Die Nutzer stellen den Schulverband von etwaigen Haftungsansprüchen ihrer Mitarbeiter, Beauf­
tragten und sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der Schulsporthalle 
stehen. 

(6) Schadenersatzansprüche gegen den Schulverband wegen Beeinträchtigung des Gebrauchs der
Einrichtung sind ausgeschlossen.

(7) Die Benutzer und Besucher haften für alle von ihnen verursachten Schäden.
Die Nutzer haben den Abschluss einer angemessenen Haftpflichtversicherung für Personen- und
Sachschäden bei Abschluss der Nutzungsvereinbarung vorzulegen.

(8) Bei Störfällen in der Haustechnik oder bei Benutzungseinschränkungen von Sportgeräten ist
unverzüglich der Hallenwart zu informieren:

Herr Jarke: 0152 - 5846 9266 

(9) Die mit der Aufsicht beauftragte Person hat auf sparsamen Energie- und Wasserverbrauch zu
achten. Es sind nur die erforderlichen Lichtquellen zu aktivieren. Nach Verlassen der Räume ist dafür
zu sorgen, dass Türen und Fenster verschlossen sind, die Lichter ausgeschaltet, Duschen und
Wasserhähne abgestellt sind.

(10) Beim Verlassen der Sporthalle ist die Außentür zu verschließen, wenn kein direkter Nachfolge­
betrieb in der Sporthalle stattfindet.

(11) Fundsachen sind beim Hallenwart abzugeben und werden hier bis zur Abholung für die Dauer
von sechs Monaten aufbewahrt.

§ 10 Catering / Verkauf

Die Ausgabe und der Verzehr von Speisen und Getränken darf ausschließlich in den dafür 
vorgesehenen Bereichen (Foyer und Zuschauertribüne) erfolgen. Getränke sind ggf. in Papp- bzw. 
Plastikbecher (kein Hartplastik) umzufüllen. 
Die Küche darf im Rahmen von Bewirtungen bei Sportveranstaltungen genutzt werden und ist 
gereinigt und aufgeräumt zu verlassen. Das benutzte Geschirr und Besteck ist abzuwaschen und in 
die Schränke zu räumen, die Spüle inkl. Abflusssieb ist zu reinigen und die Abwaschtücher sind 
auszuwaschen. Die Mülleimer sind zu leeren. Die Küche ist besenrein zu hinterlassen. 

§ 11 Außenanlagen

Die Sporthalle ist ausschließlich durch den Haupteingang zu betreten und zu verlassen. Alle 
Seitenausgänge sind „reine" Fluchtwege und somit unbedingt freizuhalten. 

§ 12 Datenschutz

Auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b) in 
Verbindung mit§ 4 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (DSG 
M-V) vom 22.05.2018 (GVOBI. Nr. 9/2018 S. 194) ist der Schulverband berechtigt, zur Erfüllung der
Aufgaben, die sich aus dieser Hallenordnung für die Schulsporthalle ergeben, personenbezogene
Daten zu erheben und im notwendigen Rahmen zu verarbeiten.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Hallenordnung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Hallenordnung vom 17.07.2024 sowie die Nutzungs- und Gebührenordnung 
vom 28.10.2022 außer Kraft. 

Sternberg, den 19.01.2026 

((_ (t tl-€Je_
Schulverband Sternberg 
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